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Wichtige Informationen zur Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

 
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, Personen zu unterstützen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht in der Lage sind, aus eigenen 
Kräften und Mitteln eine sozialhilferechtlich bedeutsame Notlage zu beseitigen. Zu diesem Zweck werden die in § 8 SGB XII 

aufgeführten Leistungen der Sozialhilfe erbracht: 

 
1. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII 

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht 
oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. 
Bei nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern sind das Einkommen und Vermögen beider Ehegatten oder 

Lebenspartner gemeinsam zu berücksichtigen; gehören minderjährige unverheiratete Kinder dem Haushalt ihrer Eltern oder 
eines Elternteils an und können sie den notwendigen Lebensunterhalt aus ihrem Einkommen und Vermögen nicht 

beschaffen, sind auch das Einkommen und das Vermögen der Eltern oder des Elternteils gemeinsam zu berücksichtigen. 
Aber: Personen, die nach dem SGB II als Erwerbsfähige (grundsätzlich alle Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und 

das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben) oder als Angehörige dem Grunde nach leistungsberechtigt sind, erhalten 
keine Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII. 

 
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten Personen, die mindestens das 65. Lebensjahr vollendet haben 

oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen 
Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und 

Vermögen, beschaffen können. Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners sind zu 
berücksichtigen. 

 

3. Leistungen nachdem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII 
Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in andern 

Lebenslagen werden nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII geleistet, soweit dem Leistungsberechtigten, seinem 

nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner und, wenn er minderjährig und unverheiratet ist, auch seinen Eltern oder  
einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels SGB XII  
nicht zuzumuten ist. 

Pflichten der nachfragenden Personen und der Leistungsberechtigten 
Leistungen der Sozialhilfe dienen nach § 18 SGB XlI der Abwendung einer gegenwärtigen Notlage. Sie werden grundsätzlich nicht 

rückwirkend erbracht. Sollen Leistungen vom Sozialamt erbracht werden (z. B. einmalige Leistungen), sind diese rechtzeitig 
zu beantragen. Wird der geltend gemachte Bedarf durch Eigenmittel oder durch Leistungen Dritter abgedeckt, ist eine 

Leistungserbringung nicht mehr möglich. 
 

Grundsätzlich muss jede nachfragende Person vor Inanspruchnahme von Leistungen der Sozialhilfe ihre Arbeitskraft, ihr 

Einkommen und ihr Vermögen einsetzen. 



Ansprüche gegen unterhaltspflichtige Angehörige und andere Dritte (z.B. Versicherungsträger, Arbeitgeber, 

Schadensersatzpflichtige und andere Stellen) sind geltend zu machen, um eine Notlage zu beseitigen oder zu mildern. 
 

Wer Sozialhilfeleistungen beantragt oder erhält, hat nach § 60 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) insbesondere 

 

• alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 

der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen. Auf Verlangen des Leistungsträgers sind 
Nachweise vorzulegen. 

 

• Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind, sind unverzüglich mitzuteilen. Diese 
Mitteilungspflicht bezieht sich in erster Linie auf die in den häuslichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Leistungsberechtigten eingetretenen Veränderungen. 

 

Eine Mitteilungspflicht besteht insbesondere, wenn 

 

• der Leistungsberechtigte und die mit ihm im Haushalt lebenden Personen Einnahmen erzielen. Die 
Mitteilungspflicht ist auch zu erfüllen, wenn die Einnahmen nur vorübergehender Natur sind. Sie besteht 

auch dann, wenn es sich um Einnahmen aus geringfügiger Tätigkeit handelt, die von der Steuer und/ oder 
Beitragspflicht zur Sozialversicherung befreit sind. Der Mitteilungspflicht unterliegt jede Art von Einnahmen (z.B. 

durch Vermietung, Zufluss von Renten, Pensionen, Treuegeldern, Abfindungen, Entschädigungen, Darlehen, 
durch Eingang rückständiger Forderungen, durch Lotteriegewinn, Erbschaft usw.). Dem Sozialamt ist 
ebenfalls der Bezug von Naturalleistungen (Wohnung, Kost) oder die Entstehung einer Forderung gegen einen 

anderen mitzuteilen; 

 

• sich der Bestand des vorhandenen Vermögens (z.B. durch Kauf, Verkauf, Schenkung, Erbschaft, Scheidung, 

Vermögensauseinandersetzung) ändert; 

 

• der Leistungsberechtigte oder ein Mitglied der Haushaltsgemeinschaft den Haushalt verlässt (z.B. bei Tod, 
Trennung o. ä.). Dies gilt auch, wenn die Abwesenheit nur vorübergehend ist (z.B. 
Krankenhausaufenthalt, Kuraufenthalt, Besuchsreise u. a.); 

 

• eine weitere Person in den Haushalt aufgenommen oder sonst eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft 

begründet wird; 

 

• die Wohnung gewechselt werden soll oder wurde; 

 

• ein Antrag auf Zahlung einer anderen Sozialleistung gestellt wird oder früher gestellt worden ist (z.B. Rente aus 
der Sozialversicherung, Versorgungsrente, Unfallrente, Kriegsschadenrente, Unterhaltshilfe, Krankengeld, 

Pflegeversicherungsleistungen u. a.); 

 

• ein Rechtsbehelf oder ein Rechtsmittel (z.B. Widerspruch, Klage, Berufung) gegen Entscheidungen anderer 
Sozialeistungsträger eingelegt wird; 

 

• der Leistungsberechtigte einen vermögensrechtlichen oder körperlichen Schaden durch einen Dritten erlitten hat; 

 

• der Leistungsberechtigte eine privatrechtliche Forderung gerichtlich geltend macht. 



Ist der Hilfeempfänger geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, trifft diese 
Mitteilungsverpflichtung seinen/ihren gesetzlichen Vertreter! 

Wer Sozialhilfeleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 

 

• zur mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer notwendiger Maßnahmen persönlich bei der Behörde 

erscheinen (§ 61 SGB I). 

• sich medizinischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, soweit dies für die Entscheidung über die Leistungen 
erforderlich ist (§ 62 SGB I). 

Folgen fehlender Mitwirkung, Einschränkung des Hilfeanspruches 

Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nicht nach und wird hierdurch die 
Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis 

zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht 
nachgewiesen sind. Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die 
Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert 
(§ 66 SGB I). 

 

Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nicht nach und ist unter 

Würdigung aller Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb Leistungen zu Unrecht erbracht werden, kann der 
Leistungsträger die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen. 

 

Wer seine häuslichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse falsch angibt oder die erforderlichen Mitteilungen an das Sozialamt 

unterlässt, gefährdet die rechtmäßige Leistungserbringung. Ist der Tatbestand des Betrugs nach § 263 Strafgesetzbuch erfüllt,  muss 

mit strafrechtlicher Verfolgung gerechnet werden. Zu Unrecht erbrachte Leistungen sind zu erstatten. 

 
Kostenersatz 

 
Zum Ersatz der Kosten der Sozialhilfe ist verpflichtet, wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres für sich oder andere durch 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten die Voraussetzungen für die Leistungen der Sozialhilfe herbeigeführt hat. 

Zum Kostenersatz ist auch verpflichtet, wer als leistungsberechtigte Person oder als deren Vertreter die Rechtswidrigkeit des der 
Leistung zu Grunde liegenden Bewilligungsbescheides kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 
Der Erbe der leistungsberechtigten Person oder dessen Ehegatte oder dessen Lebenspartner ist zum Ersatz der Kosten der 

Sozialhilfe verpflichtet. Die Ersatzpflicht besteht nur für die Kosten der Sozialhilfe, die innerhalb eines Zeitraumes von zehn 
Jahren vor dem Erbfall aufgewendet worden sind. Diese Ersatzpflicht gehört zu den Nachlassverbindlichkeiten; der Erbe 
haftet aber nur mit dem Wert des Nachlasses. Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung) sind nicht vom Erben zu ersetzen. 

 

 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Amtes für Pflege und Versorgung im Main-Tauber-Kreis zur Verfügung. 

 

Ihr Amt für Pflege und Versorgung des Main-Tauber-Kreises 
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